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Präambel
Aufgrund des § 10 i. V. m. § 13a BauGB sowie nach § 86 LBO wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Timmendorfer Strand vom ........................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 77 der Innenentwicklung der Gemeinde Timmendorfer Strand im Ortsteil Timmendorfer Strand, für das Gebiet östlich der Bahntrasse Lübeck-Fehmarn, südlich der Bahnhofstraße, westlich der Bundesstraße 76 und nördlich der Klodtstraße, bzw. für die Bebauung im westlichen Bereich der Teichstraße, der Möhlenbreede, dem Wohrbarg, der Misdroyer Straße, der Straße Am Bahnhof und dem nördlichen Teil des
Mühlenweges, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Satzung der Gemeinde Timmendorfer Strand
über den Bebauungsplan der
Innenentwicklung Nr. 77
im Ortsteil Timmendorfer Strand, für das Gebiet östlich der Bahntrasse
Lübeck-Fehmarn, südlich der Bahnhofstraße, westlich der Bundesstraße 76 und
nördlich der Klodtstraße, bzw. für die Bebauung im westlichen Bereich der
Teichstraße, der Möhlenbreede, dem Wohrbarg, der Misdroyer Straße, der Straße
Am Bahnhof und dem nördlichen Teil des Mühlenweges

Stand:         14. November 2024
Verfahren:   nach § 2, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

PLANUNG kompakt
Verfasser:

Röntgenstraße 1  -   23701 Eutin
Tel.:  04521 / 83 03 991
Fax.: 04521 / 83 03 993
Mail: stadt@planung-kompakt.de

STADT

Gemeinde Timmendorfer Strand
- Bebauungsplan Nr. 77  -
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Teil A: Planzeichnung
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Verfahrensvermerke
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Bauen, Energie und

Umwelt vom 30.11.2017. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
erfolgte durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Nord“ am
xx.xx.xxxx.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 06.01.2025 bis
um 06.02.2025 durchgeführt worden.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
seinkönnen, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am 27.12.2024 unterrichtet und zur Abgabe
einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Bauausschuss hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes der
Innenentwicklung mit Begründung beschlossen und zur Veröffentlichung bestimmt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung wurden in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis
einschließlich zum xx.xx.xxxx während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB
veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist am xx.xx.xxxx durch Abdruck in den „Lübecker
Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Süd“ mit dem Hinweis erfolgt, dass Anregungen
während der Auslegungsfrist von allen Interessierten elektronisch, schriftlich oder zur
Niederschrift geltend gemacht werden können. Ergänzend erfolgte die Veröffentlichung im
Internet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite der Gemeinde Timmendorfer Strand
unter www.timmendorfer-strand.org/service/bebauungsplaene-im-verfahren.html in der Zeit
vom xx.xx.xxxx bis einschließlich zum xx.xx.xxxx.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom xx.xx.xxxx zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert.

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), sowie die Begründung, wurden nach der öffentlichen Auslegung (Nr. 4) geändert.
Daher wurde eine eingeschränkte Veröffentlichung nach § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB vom
xx.xx.xxxx bis zum xx.xx.xxxx durchgeführt.

Die erneute Veröffentlichung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift nur zu den
gekennzeichneten Änderungen geltend gemacht werden können, am xx.xx.xxxx durch
Abdruck in den „Lübecker Nachrichten - Ostholsteiner Nachrichten Süd“ ortsüblich bekannt
gemacht worden. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der Planentwürfe, und
die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen, wurden unter
www.timmendorfer-strand.org/service/bebauungsplaene-im-verfahren.html ins Internet
eingestellt.

Timmendorfer Strand,                              Siegel     (Sven Partheil-Böhnke)
- Bürgermeister -

8. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flur-stücksgrenzen
und -bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht
dargestellt sind.

Bad Schwartau,                             Siegel                    (Vermessungsbüro Holst und Helten)
(Stefan Helten)

- Öffentl. best. Verm.-Ing.-

9. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

10. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan der Innenentwicklung, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und
die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Timmendorfer Strand,                              Siegel     (Sven Partheil-Böhnke)
- Bürgermeister -

11. Ausfertigung: Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A:
Planzeichnung) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Timmendorfer Strand,                              Siegel     (Sven Partheil-Böhnke)
- Bürgermeister -

12. Der Beschluss des Bebauungsplanes der Innenentwicklung durch die Gemeindevertretung
sowie die Internetadresse der Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf
Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die
über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am .......................... durch Abdruck in den „Lübecker
Nachrichten-Ostholsteiner Nachrichten Nord“ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Auf die Rechtswirkung des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.  Die Satzung ist
mithin am ............................... in Kraft getreten.

Timmendorfer Strand,                              Siegel     (Sven Partheil-Böhnke)
- Bürgermeister -

Teil B: Text
1.     Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1   Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)

(1) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind in der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannte Nutzung (Wohngebäude)
die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden als Nebenwohnungen im Sinne § 22 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
unzulässig, damit die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.

(2) Abweichend von Punkt 1.1 (1) ist gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO die nach § 1 Abs. 9 BauNVO i. V. m. §
4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Nutzung "Räume in Wohngebäuden als Nebenwohnungen im
Sinne § 22 Abs. 1 BauGB" zulässig, wenn diese Nutzung bereits vorhanden ist und gegenüber der in
dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung von einer baulich untergeordneten Bedeutung ist, damit
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. Erneuerungen dieser Anlagen
bleiben somit allgemein zulässig.

(3) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO genannte Ausnahme (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes) als Räume für Ferienwohnungen im Sinne § 13a Satz 2 BauNVO und als
Betriebe des Beherbergungsgewerbes als Räume und Gebäude (sprich: Hotels) im WA-Gebiet
ortsuntypisch. Sie bleiben daher unzulässig und sind damit nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(4) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO genannte Ausnahme (sonstige nicht
störende Gewerbebetriebe) als Räume oder Gebäude für Ferienwohnungen im Sinne § 13a Satz 1
BauNVO unzulässig, damit die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.

1.2   Urbane Gebiete (MU) (§ 6a BauNVO)

(1) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind in der in § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannte Nutzung
(Wohngebäude) die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden als Nebenwohnungen im Sinne § 22
Abs. 1 Nr. 5 BauGB unzulässig, damit die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt
bleibt.

(2) Abweichend von Punkt 1.1 (1) ist gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO die nach § 1 Abs. 9 BauNVO i. V. m. §
4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO genannten Nutzung "Räume in Wohngebäuden als Nebenwohnungen im
Sinne § 22 Abs. 1 BauGB" zulässig, wenn diese Nutzung bereits vorhanden ist und gegenüber der in
dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung von einer baulich untergeordneten Bedeutung ist, damit
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt. Erneuerungen dieser Anlagen
bleiben somit allgemein zulässig.

(3) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannte Ausnahme (Betriebe des
Beherbergungsgewerbes) als Räume für Ferienwohnungen im Sinne § 13a Satz 2 BauNVO und als
Betriebe des Beherbergungsgewerbes als Räume und Gebäude (sprich: Hotels) im WA-Gebiet
ortsuntypisch. Sie bleiben daher unzulässig und sind damit nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(4) Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ist die in § 6a Abs. 3 Nr. 1 BauNVO genannte Ausnahme
(Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in
Kerngebieten allgemein zulässig sind) im MU-Gebiet ortsuntypisch. Sie bleibt daher unzulässig und ist
damit nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

(5) Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO ist die in § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannte Nutzung Ausnahme
(sonstige Gewerbebetriebe) als Räume oder Gebäude für Ferienwohnungen im Sinne § 13a Satz 1
BauNVO unzulässig, damit die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.

1.2   Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In den WA- und MU-Gebieten sind Garagen, Carports, Nebenanlagen und hochbauliche Einrichtungen,
zwischen der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche und der vorderen, parallel zur
angrenzenden Straßenverkehrsfläche verlaufenden Baugrenze, bzw. der gedachten optischen
Verlängerung der Baugrenzen bis zu den Flurstücksgrenzen, unzulässig.

2.    Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1 Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

(1) Gemäß § 16 Abs. 5, Halbs. 1 BauNVO dürfen die zulässigen Grundflächen der baulichen Anlagen
durch unselbstständige Gebäudeteile (= Teile baulicher Anlagen, wie Terrassen, Loggien, Gesimse,
Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen, und deren Überdachungen und Vorbauten,
wie Erker und Balkone) in den WA-Gebieten bis zu 20 % überschritten werden. Dieses entspricht einer
Erhöhung der im Teil A festgesetzten GRZ - durch Addition in den WA-Gebieten - um 0,08 auf eine
anrechenbare Grundflächenzahl von 0,48.

(2) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist in den WA-Gebieten ausnahmsweise ein zusätzliches Vollgeschoss
zulässig, wenn der natürliche Höhenunterschied innerhalb des Baugrundstückes mehr als 2 m beträgt.
In dem Fall ist die Anhebung der festgesetzten Grund- und Geschossflächenzahlen um jeweils 0,4
zulässig.

2.2  Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB)

(1) In den WA-Gebieten darf
- die Traufhöhe für zulässige eingeschossige Gebäude maximal 4,00 m,
- die Traufhöhe für zulässige zweigeschossige Gebäude maximal 7,00 m und
- die Firsthöhe (= höchster Punkt der Dachhaut) für ein- und zweigeschossige Gebäude max. 10,50

m
am höchsten Punkt der straßenseitigen Gebäudeseite über die Oberkante der Mittelachse der
zugehörigen Erschließungsstraße betragen.
Bezugspunkt für die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen ist:
a) bei ebenem und abfallenden Gelände die nächstliegende Oberkante der Mittelachse der

zugehörigen Erschließungsstraße und
b) bei ansteigendem Gelände die nächstliegende Oberkante der Mittelachse der zugehörigen

Erschließungsstraße, vermehrt um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen der
Erschließungsstraße und der der Erschließungsstraße abgewandten Gebäudeseite.

(2) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Oberkante in den WA-Gebieten
für technisch erforderliche bzw. untergeordnete Bauteile (z. B. Schornsteine, technische Aufbauten
etc.) um bis zu 1,50 m zulässig.

(3) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO ist in dem WA-5-Gebiet ausnahmsweise ein drittes Vollgeschoss
zulässig, wenn der natürliche Höhenunterschied innerhalb des Baugrundstückes mehr als 2 m beträgt.
In dem Fall ist die Anhebung der festgesetzten Geschossflächenzahle um 0,4 zulässig.

(4) Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken der WA- und MU-Gebiete sind
grundsätzlich zulässig.

2.3  Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO)

Die zulässige Grundflächenzahl in den WA-2-, -5- und -7- Gebieten, in den MU-3- und -6- Gebieten
sowie in der Gemeinbedarfsfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 des § 19 Abs. 4 BauNVO
bezeichneten Anlagen bis zu einer Gesamtgrundflächenzahl (bestehend aus Grundfläche nach § 19
Abs. 2 und Abs. 4 BauNVO) von 0,80 überschritten werden.

3.   Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 - 23 BauNVO)

3.1 Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Abweichend von der offenen Bauweise sind in der abweichenden Bauweise bauliche Anlagen in einer
Länge von über 50 m - bei Einhaltung der geltenden Abstandsflächen nach LBO - zulässig.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO ist als Ausnahme in den WA- und MU-Gebieten die Überschreitung der
überbaubaren Grundstücksflächen durch Erker, Terrassen und Balkone bis maximal 3 m Tiefe
zulässig.

4.   Anzahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

In Wohngebäuden in den WA-1-, -4- und -8-Gebieten sind maximal zwei Wohnungen je Einzelhaus
und max. eine Wohnung je Doppelhaushälfte als Wohngebäude zulässig.

5. Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen
Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7
BauGB)

Innerhalb der im "Teil A: Planzeichnung" festgesetzten WA- und MU-Gebiete sind bei mehr als 10
Wohneinheiten je Gebäude mindestens 30 % der Wohnungen als Wohnungen herzustellen, die mit
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten.

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

(1) Innerhalb der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingarten“ sind zulässig:

a) die nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von
Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und die zur Erholung dienende Nutzung
(kleingärtnerische Nutzung)

b) die Gliederung in Einzelgärten mit Gartenlauben und gemeinschaftlichen Einrichtungen (zum
Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern), die in einer Anlage zusammengefasst sind
(Kleingartenanlage).

(2) Die Nutzung zu Hauptwohn-, Nebenwohn- und Ferienwohnzwecken ist unzulässig.

7. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(1) In den als "Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes" gekennzeichneten Bereichen
sind zum Schutz der Nachtruhe vor Verkehrslärm durch Anordnung der Baukörper oder durch
geeignete Grundrissgestaltung die Fenster von Wohn- und Schlafräumen im Plangebiet den
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume
einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die
Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.

Können nicht alle Schlafräume lärmabgewandt orientiert werden, sind die nicht lärmabgewandt
orientierten Schlafräume mit schallgedämmten Lüftungseinrichtung zu versehen, die eine
ausreichende Belüftung sicherstellen falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere,
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann.
Die Schalldämmung der Lüftungen/ Lüftungselemente ist so auszuwählen, dass das angegebene
resultierende Bauschalldämm-Maß der Umhüllungsflächen nicht unterschritten wird. Aus hygienischen
Gründen ist ein Luftaustausch von 20 bis 30 m³ je Person und Stunde für Schlafräume erforderlich.
Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu
beurteilen.

(2) Die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist nach Gleichung 6 der DIN 4109-1: 2018-01(Kapitel
7.1) zu bestimmen und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und des Baufreistellungsverfahrens
nachzuweisen. Zur Umsetzung von Satz 1 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN
4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2: 2018-01 in der Nebenzeichnung 1 für schutzbedürftige Räume und
in Nebenzeichnung 2 für die Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können,
festgesetzt.

R`w, ges = La - K Raumart (Gleichung 6 der DIN 4109: 2018-01); Dabei ist:

K Raumart = 30 dB für Gruppenräume und 35 dB für Büroräume und Ähnliches

La der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2: 2018-01

II. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Flur- und Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

vorhandene bauliche Hauptanlage

vorhandene bauliche Nebenanlage
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Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Sonstige Planzeichen

Planzeichenerklärung
Es gilt die Baunutzungsverordnung 2017

I. Festsetzungen (Rechtsgrundlagen)
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 21a BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

0,4

ll

Grundflächenzahl (GRZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß
(0,8) Geschossflächenzahl (GFZ) der baulichen Anlagen als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
Baugrenze

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

offene Bauweiseo

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigE/D

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Rad- und Gehweg

Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünflächen - öffentlich

Parkanlage

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

St

private Grünfläche

Dauerkleingärten

abweichende Bauweisea

Verkehrsberuhigter Bereich

D

Spielplatz

Flächen für den Gemeinbedarf

Öffentliche Verwaltungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die
örtlichen Hauptverkehrswege (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bahnanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Elektrizität

III. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die
dem Denkmalschutz unterliegen (§ 2 DSchG)

(3) Von den Festsetzungen 4 Nr. 1 und 2 kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen
an den Schallschutz resultieren, z.B. durch Grundrissorientierung von Schlafräumen.

(4) Für einen Außenbereich einer Wohnung ist zum Schutz vor Verkehrslärm in den mit "Flächen für
besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes" gekennzeichneten Bereichen entweder durch Orientierung an
lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. verglaste
Vorbauten mit teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen
insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung
zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel des Verkehrslärms von kleiner 60 dB(A) erreicht wird.

(5) Vor Wohn-/Schlafräumen sind Gewerbelärmpegel von 63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bei
geöffneten Bauteilen einzuhalten.

(6) Zum Schutz vor Gewerbelärm sind durch Anordnung der Baukörper oder durch geeignete
Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Sollte dies nicht möglich sein, sind in Bereichen mit Beurteilungspegeln > 60 dB(A) während der
lautesten Nachtstunde keine Aufenthaltsräume/Schlafräume vorzusehen. Alternativ sind
entsprechende Räume an der lärmzugewandten Fassade ausschließlich mit nicht zu öffnenden
Fenstern zu versehen.

Für alle Bereiche mit Beurteilungspegeln zum Gewerbe ≤ = 60 dB(A) während der lautesten
Nachtstunde, die gleichzeitig die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 45 dB(A) überschreiten, muss
ein ausreichender Schallschutz durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z.B. Doppelfassaden,
verglaste Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Wintergärten) mit einer Tiefe von mindestens 0,55 Metern
oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen geschaffen werden, die es ermöglichen, dass an den
der Wohnung zugehörigen Fenstern ein Nachtpegel von ≤ = 45 dB(A) erreicht wird.
Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.

8.    Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 LBO)

Nur für WA-Gebiete -1-, 2-, -4- und -8-

(1) Dachmaterialien: Geneigte Dächer der Hauptgebäude sind nur aus nicht reflektierenden bzw. nicht
glänzenden anthrazitfarbenen bis schwarzen und roten bis rotbraunen Materialien oder als Gründach
zulässig. Darüberhinausgehende Abweichungen sind zulässig, wenn sie der Nutzung der
Sonnenenergie durch Solarzellen oder ähnliche technische Anlagen ermöglichen.

(2) Fassaden: Die Fassadenflächen der Hauptanlagen sind zu mindestens Zweidrittel mit Klinker zu
versehen oder zu verputzen. Glasflächen von Türen und Fenster sind dabei prozentual anzurechnen.

(3) Garagen, Carports, Nebenanlagen: Die Gestaltung der Garagen, Carports und sonstiger
Nebenanlagen über 5 m² Grundfläche ist der Gestaltung der Hauptgebäude anzupassen oder in Holz
auszuführen.

Für alle WA- und MU-Gebiete

(4) Einfriedung: Im Falle der Einfriedung zur öffentlichen Verkehrsfläche sind diese bis zu einer
Gesamthöhe von 1,25 m zulässig. Sicht- und Windschutzwände an Grundstücksgrenzen zum
Nachbarn sind maximal auf einer Länge von 5 m und in einer Höhe 2 m zulässig.

(5) Grundstücke: Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu
belassen oder herzustellen und grüngärtnerisch anzulegen. Schottergärten sind unzulässig. Auf § 8
LBO wird verwiesen.

(6) Stellplätze: Befestigte Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Zufahrten zu Carports und Garagen sind
nur in wasser- und luftdurchlässiger Ausführung (wie z. B. Pflaster mit mind. 30% Fugenanteil,
Sickerpflaster, Rasenpflaster, Schotterrasen oder vergleichbare Befestigungen) zulässig.

(8) Anzahl der Stellplätze: In den WA- und MU-Gebieten sind je Wohnung, Ferienwohnung und
Nebenwohnung bis zu einer anteiligen Geschossfläche von 60m² mindestens ein Stellplatz
nachzuweisen und ab einer anteiligen Geschossfläche von 60 m² zwei Stellplätze. Dabei sind die
Flächen von Aufenthaltsräumen in Dachgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden
Treppenräume und Umfassungswände nach § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO analog mitzurechnen.
Ausnahmen sind zulässig.

Nur für die Grünfläche „Dauerkleingarten“

(9) Dachmaterialien: Geneigte Dächer der Hauptgebäude als Gartenlaube oder als Gemeinschaftshaus
sind nur aus nicht reflektierenden bzw. nicht glänzenden anthrazitfarbenen bis schwarzen und roten bis
rotbraunen Materialien oder als Gründach zulässig. Darüberhinausgehende Abweichungen sind
zulässig, wenn sie der Nutzung der Sonnenenergie durch Solarzellen oder ähnliche technische Anlagen
ermöglichen.

Hinweis:
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften u. ä.) können im Bauamt der Gemeinde Timmendorfer Strand, Strandallee 42,
23669 Timmendorfer Strand, eingesehen werden.

Gesetzliche Grundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, BGBl. I S. 3634, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, BGBl. I S. 3786, die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Landesbauordnung von Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung des
Gesetzes vom 05.07.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 2024, 504)

Gesetz zum Schutz der Denkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 30. Dezember 2014,
GVOBl. 2015, 2, letzte berücksichtigte Änderung: § 10 geändert (Art. 5 Ges. v. 01.09.2020, GVOBl.
S. 508)

Retentionsfläche1

Urbanes Gebiet (§ 6 BauNVO)
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